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Anwendungsbereich

Diese Richtlinie ergänzt die gesetzlichen Vorgaben der Signalisationsverordnung SSV für die
Bauphasenplanung auf den Autobahnen. Sie gilt für Baustellen innerhalb der Gebietseinheit X.

Grundsätze

· Die Planung der Bauphasen auf der Autobahn erfolgt gemäss den Vorgaben des ASTRA
(Filiale Zofingen).

· Als Grundlage für die Signalisation und Markierung dient die SN-Norm 640 885.
· Wenn nötig führt das Team VM mit den involvierten Stellen (ASTRA, Planer, Polizei) Koor-

dinationssitzungen durch.
· Das Team VM prüft die Bauphasenpläne und stellt dem ASTRA (Filiale Zofingen) einen Ge-

nehmigungsantrag.
· Nach der Genehmigung durch das ASTRA plant das Team Verkehrsmassnahmen die Um-

setzung der verschiedenen Phasen.

Umsetzung der Bauphasen

Projektverantwortlichkeit: Projektleiter ASTRA Filiale
Gebietseinheit X: VM: Team Verkehrsmassnahmen

FBL: Fachbereichsleiter Betrieb

Ablaufschema
1. Aufgabendefinition / Interne Koordination (VM, FBL, PL Filiale)
2. Preisangabe für definierte Aufgaben
3. Auftragserteilung durch ASTRA Filiale Zofingen
4. Planung der Umsetzung inkl. Ausarbeitung der Detailpläne durch Planer
5. Startsitzung

- Vorstellung Bauphasen
- Definition der Aufträge
- Terminplanung
- Genehmigung Signalisations- und Markierungspläne

6. Beschaffung der Materialien und Personen durch FBL und Beauftragte
7. Kick-off

- Stand der Bauvortschritte (sind Bauarbeiten im Plan)
- benötigte Ressourcen vorhanden (Personen, Material, Fahrzeuge)
- Ablaufplanung / Einsatzplan
- Freigabe der Umsetzung
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8. Umsetzung der Bauphasen
9. Abnahme der Bauphase
10. Definitiver Betrieb durch Gebietseinheit X, Fachbereich Betrieb

Aufgabendefinition in der Gebietseinheit X

Aufgabe Verantwortlich,
Planung

Leistungen durch
GE

Leistungen durch
Dritte

Aufgabendefinition PL Filiale Angabe der mögli-
chen Aufgaben -

Preisangabe für
Aufgaben GE FBL (VM) Preis für Aufgaben -

Planung der Umsetzung VM VM -

Startsitzung VM Leitung VM Teilnahme

Signalisations- und
Markierungspläne VM - Planer erstellt Pläne

Genehmigung Detailpläne VM VM -

Signalisation PL Filiale Herstellung von Sig-
naltafeln

Herstellung und
Montage der Signa-
lisation

Markierung PL Filiale - Markierungsarbeiten

Verkehrsführung VM (Wie?)
FBL (Wer?)

Einrichten der Ver-
kehrsführungen -

Verkehrsdienst VM - Verkehrsregelung

Sicherheitseinrichtungen
(Beton, Stahl) PL Filiale - Lieferung, Montage,

Demontage

Fahrstreifensignalisation VM - Lieferung, Montage,
Demontage

Material (Fahrzeuge, LED-
Wände) FBL

Bereitstellung, Liefe-
rung, Montage, Be-
trieb, etc.

Material das bei GE
nicht vorhanden ist
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